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Vorwort

Dieses Kompendium wendet sich gleichermaßen an Studierende der Rechtswissen-
schaften und der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunalverwaltungen. Besonders würde
ich mich freuen, wenn es auch bei kommunalen Mandatsträgerinnen und -trägern
Interesse und Anklang fände.

Es beruht in Teilen auf der Konzeption des ebenfalls im Nomos-Verlag erschiene-
nen Kompendiums zum baden-württembergischen Kommunalrecht von Alfons Gern.
Die Darstellung des Kommunalrechts erfolgt nahezu durchgängig am gesetzlichen
Grundtypus der verbandsfreien Gemeinde. Gleichwohl habe ich großen Wert auf die
rheinland-pfälzischen Besonderheiten gelegt, die sich vor allem aus der kleinteiligen
Kommunalstruktur, dem System von Verbands- und Ortsgemeinden und der hohen
Bedeutung des Ehrenamts in unseren Kommunen ergeben.

Auf Ausführungen zum kommunalen Haushaltsrecht habe ich verzichtet. Dies so-
wohl aus Platzgründen als auch aus der Erwägung, dass es für die Studierenden
der Rechtswissenschaften weniger relevant ist, während diese Materie an der Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung intensiv behandelt wird und es hierzu spezielles
Lehrmaterial gibt.

Für das Studium des Kommunalrechts empfehle ich ergänzend das von den kom-
munalen Spitzenverbänden herausgegebene Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz, in
dem die Kommunalgesetze (Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksord-
nung) jeweils im Kontext mit den Durchführungsverordnungen und den zum Teil aus-
führlichen Verwaltungsvorschriften abgedruckt sind; ferner enthält es auch die Mus-
tergeschäftsordnung für Gemeinderäte. Auf diese wird vor allem im 8. Kapitel (Die
Gemeinderatssitzung) mehrfach verwiesen. Außerdem bietet es einen sehr instrukti-
ven Aufsatzteil. Zum Kommunalbrevier gibt es auch eine Online-Version (www.komm
unalbrevier.de).

Mein besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister a. D. Edmund Schaaf, mit dem ich
seit vielen Jahren durch Veröffentlichungen zum Kommunalrecht verbunden bin und
der mir zu diesem Buch mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und praktischen
Erfahrung viele wertvolle Anregungen und Hinweise gegeben hat.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich – wie auch der Landesgesetzgeber
in den Kommunalgesetzen – nur eine Geschlechtsform verwendet. Die Ausführun-
gen gelten aber selbstverständlich für jegliches Geschlecht.

Hinweise und Kritik nehme ich über den Verlag sehr gerne entgegen.

 

Bad Ems, im April 2021 Hubert Stubenrauch
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Kurzer geschichtlicher Überblick

„Die zweckmäßige Einrichtung der Verfassung in den ländlichen und städtischen Ge-
meinden und in den Kreisen oder Bezirken ist die Grundlage einer guten Organisation
der Verfassung des ganzen Staates, denn sie verbreitet und befestigt den Geist der
ersteren, bringt Verfassung und Verwaltung in Einklang und gibt ihnen Leben und Be-
wegung.“

 Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr von und zum Stein (1757 – 1831)

Denkschrift „Über die Einrichtung der ländlichen und städtischen Gemeinde- und Kreis-
verfassung“, Nassau 1815

Ursprung kommunaler Selbstverwaltung

Die Wurzeln der kommunalen Selbstverwaltung liegen im germanischen Dorf und
der Stadt des Mittelalters.

Das germanische Dorf

Die dörfliche Siedlungsgemeinschaft tritt in Deutschland früher aus dem Dunkel
der Geschichte als die Stadt. Sie entwickelte sich als Genossenschaft auf der
Grundlage sesshaften Ackerbaus, aus dem Bedürfnis, die gemeinsame Heimat
vereinigt vor fremden Eroberern zu schützen sowie der Einsicht in die Vorteile
nachbarlichen Zusammenstehens mit gegenseitiger Hilfe in den Wechselfällen des
Lebens.

Die Vollversammlung der stimmberechtigten Bauern entschied über die wichtigs-
ten Angelegenheiten der Gemeinschaft, insbes. über die Ordnung des Zusammen-
lebens, die Nutzung und Erhaltung des Gesamtvermögens, die Verteidigung des
Dorfes und die Bestrafung von Übeltätern. Aus ihrer Mitte wählte sie einen Vorste-
her, der die laufenden Geschäfte der Gemeinschaft erledigte.

Mit der Entwicklung und Erstarkung des Grundherrentums und des Lehenswe-
sens im frühen Mittelalter und dem Aufkommen der Landeshoheit um das Jahr
1200 ging die Freiheit der Dorfgemeinschaft weitgehend verloren. Nur landstrich-
weise gab es noch freie Dörfer mit idR durch Siedlungsprivilegien eingeräumten
Dorffreiheiten der Bauern ohne Bindung an eine Grundherrschaft.
n Weiterführend: Ellwein VerwArch Bd. 87 (1996), 1 f.

Die Städte der Römerzeit und des Mittelalters

2.1  Die Germanen kannten keine Städte (vgl. Tacitus, Germania, XVI Kap.: „Nullas
Germanorum populis urbes habitari satis notum est“). Zahlreiche Städte schufen
hingegen die Römer während ihrer Besatzungszeit in Germanien, darunter Köln,
Trier, Mainz, Worms und Speyer.

Die Stadtverfassung der Römerstädte war weitgehend einheitlich. Es gab zwei
Gruppen freier Bürger, die cives und die incolae. Erstere hatten Heimatrecht, letz-
tere nur Wohnsitz in der Stadt. Das aktive Wahlrecht stand beiden Gruppen zu,
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das passive Wahlrecht nur den cives. Die Bürger wählten die leitenden Beamten
der Stadt („duoviri iure cicundo“), die ihrerseits aus der Bürgerschaft alle 5 Jahre
den Senat (Stadtrat) bestimmten. Die duoviri beriefen den Senat und die Volksver-
sammlung ein, verwalteten das städtische Vermögen, schätzten die Bürger für die
Steuern ein und übten die Gerichtsbarkeit aus. Der Senat war das Hauptorgan.
Er beschloss in allen Angelegenheiten der Stadt, verfügte über das Gemeindevermö-
gen und kontrollierte die Beamten.

Mit der Völkerwanderung begann der faktische und rechtliche Untergang der römi-
schen Städte auf deutschem Boden. Die römische Stadtverfassung erlosch während
der Merowingerzeit. In den städtischen Siedlungen wurde die ursprüngliche Selbst-
verwaltung durch die Macht der königlichen Beamten (Grafen) und der Bischöfe
ersetzt.

2.1.  Seit dem 10. Jahrhundert entwickelten sich mittelalterliche Städte. Händler
und Handwerker siedelten sich zunächst im Schutz einer Burg, später innerhalb von
ihnen erbauter Stadtmauern an oder wurden durch die Burgherren angesiedelt. Die
Bewohner dieser Siedlungen wurden zu „Burgern“.

Je nach der Oberherrschaft gab es (freie) Reichsstädte und (mittelbare) Landstäd-
te. Ihre Rechte reichten von geringen Privilegien bis zu unumschränkter Selbstver-
waltung, wie es insbes. bei den Hansestädten im 14. Jahrhundert der Fall war.
Wesentliche Privilegien der Bürger waren der freie Grundbesitz und die Freizügig-
keit („Stadtluft macht frei“). Entsprechend waren die ersten Stadtverfassungen
ausgestaltet. Die wichtigsten Aufgaben der städtischen Selbstverwaltung waren
die Ausübung der Gerichtsbarkeit, der Schutz der Bürger, die Erhebung von Steuern
und sonstigen Abgaben, die Sicherung von Handel und Handwerk sowie die Fürsor-
ge für Arme und Kranke (Spitäler).

Zeitalter des Absolutismus

Kodifizierte Gemeindeordnungen gab es weder vor noch nach dem 30-jährigen
Krieg. Die Landgemeinden standen weitgehend unter Kuratel der Landesherren;
die Gemeindevorsteher in den Dörfern waren deren Befehlsempfänger. Im Zeitalter
des Absolutismus wurden auch viele alte Stadtrechte beschnitten.

Die ersten selbstständigen „Gemeindeordnungen“ entstanden in Baden und Würt-
temberg Mitte des 18. Jahrhunderts.

Entwicklung der modernen Selbstverwaltung

Stein'sche preußische Städteordnung

1.1.  Die Neubelebung des bürgerschaftlichen Gedankens und die Anfänge der mo-
dernen Selbstverwaltung gehen auf die in die allgemeine Reform des preußischen
Staates eingebettete Stein'sche Reform des Städtewesens zurück, deren Ergebnis
die Preußische Städteordnung vom 19.11.18081 war. Anlass dieser von dem
Staatsmann Freiherr vom Stein betriebenen Reform war der Niedergang Preußens
durch die Niederlage gegen Napoleon in der Schlacht von Jena und Auerstedt im

3.

II.

1.

1 Preuß. GS 8, 324.
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Jahre 1806 sowie die Erstarrung und Staatsmüdigkeit des Bürgertums unter dem
Druck des Absolutismus.

1.2. Ziel dieser Reform „von oben“ war es, durch Dezentralisierung der Verwaltung
das bürgerschaftliche Element enger mit dem Staat zu verbinden, den Gegensatz
zwischen Obrigkeit und Untertan zu mildern und durch selbstverantwortliche, eh-
renamtliche Beteiligung der Bürgerschaft an der öffentlichen Verwaltung in den
Kommunen den Gemeinsinn und das politische Interesse zu beleben und damit den
preußischen Staat neu zu kräftigen2. Diese Reform wurde im Wesentlichen gespeist
aus
n der Rezeption des altdeutschen Genossenschaftsgedankens, wonach die Verwal-

tung der Kommunen in den Händen der Gemeinschaft freier und autonomer
Bürger liegen sollte,

n der Organismuslehre der Romantik, wonach die Gemeinden im Gesamtorganis-
mus des Staates als „selbstständige politische, der Gesellschaft zugeordnete
Familien“ zu sehen seien,

n den vernunftrechtlich-liberalen Ideen der franz. Revolutionsgesetze (1789), wo-
nach die Gemeinden neben den übertragenen staatlichen Aufgaben „natürli-
che eigene Grundrechte“ gegenüber dem Staat hätten,

n dem deutschen Idealismus, dem die Umerziehung des Menschen zur Eigenver-
antwortlichkeit „zwecks Erhaltung der deutschen Nation“ am Herzen lag.

1.3.  Die preußischen Städte erhielten durch die Städteordnung das Recht, ihre An-
gelegenheiten in eigener Verantwortung und im eigenen Namen zu erledigen (§ 108)
und damit die Selbstverwaltung, wobei allerdings dieser Begriff nicht expressis
verbis verwendet wurde.

Das Polizeiwesen, zu verstehen im heutigen Sinne als Ordnungsverwaltung, blieb
staatliche Aufgabe. Es konnte jedoch dem Magistrat der Stadt „vermöge Auftrags“
übertragen werden (§§ 165, 166). Damit wurde erstmals die Trennung von eigenen
und übertragenen Aufgaben kodifiziert.

Die städtische Willensbildung ging von den Bürgern aus. Die Erlangung des
Bürgerrechts setzte voraus, dass sich jemand – zunächst ohne Rücksicht auf die
Nationalität, ab 1842 preußischer Staatsangehöriger – „in der Stadt häuslich nieder-
gelassen hat und von unbescholtenem Wandel ist“ (§ 17)3. Frauen konnten das
Bürgerrecht nur erlangen, wenn sie unverheiratet waren (§ 18). Wer nicht Bürger war,
hieß „Schutzverwandter“ (§ 5).

Das Bürgerrecht bestand in der Befugnis, Gewerbe zu betreiben und Grundstücke
zu besitzen (§ 15) sowie das Wahlrecht auszuüben (§ 24). Die Teilnahme an der Wahl
der Stadtverordneten als Repräsentanten der Bürgerschaft setzte zusätzlich Stimm-
fähigkeit voraus (§ 15). Diese fehlte bei Bürgern, deren reines Jahreseinkommen
weniger als 150 Taler betrug und bei Frauen (§ 74).

Beschlussorgan war die Stadtverordnetenversammlung (§§ 108 f.). Die Ortsobrig-
keit lag in den Händen eines von der Stadtverordnetenversammlung zu wählenden
kollegialen Verwaltungsorgans, dem Magistrat (§ 47, § 152). Dieser war zuständig
für die Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (§ 127) und
für die Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 174) – sog. unechte Magistratsver-
fassung –.

2 Vgl. BVerfGE 11, 266 [274]; von Unruh, HdKWP, Bd. 1, § 5.
3 Vgl. hierzu BVerfG NJW 1991, 164.
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